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Made in Switzerland
Wann darf bei einem Industrieprodukt die Bezeichnung «Made 
in Switzerland» verwendet werden? Muss das Produkt zu  
diesem Zweck vollständig in der Schweiz hergestellt worden 
sein oder genügt es, wenn dessen Komponenten zwar teilweise 
im Ausland hergestellt wurden, die endgültige Fertigstellung 
indes in der Schweiz erfolgte?

I n f o r m at i o n e n  d e r  K a n z l e i  L u t z  R e c h t sa n wä lt e  

«Pfannen-Trophy»
Wer von uns hat sie nicht auch gehortet, 
die Sammelmarken eines Schweizer 
Grossverteilers nämlich, die es den Kun-
den ermöglichten, verschiedene Pfan-
nentypen mit einer massiven Preisreduk-
tion zu erwerben. Hergestellt wurden 
diese Pfannen in China, der Hinweis  
«Made in China» fand sich dabei aller-
dings lediglich auf der Verpackung. Dem-
gegenüber trugen sowohl Produkt als 
auch Verpackung ein Logo mit einem 
Schweizerkreuz und der Bezeichnung 
«Switzerland». Selbst in Inseraten er-
schien dieses Logo. War das zulässig?

Unlauteres Verhalten
Gemäss Art. 3 lit. b des Bundesgesetzes 
über den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
handelt unlauter, wer über seine Waren 
unrichtige oder irreführende Angaben 
macht. Herkunftsangaben sind laut Art. 
47 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den 
Schutz von Marken und Herkunftsanga-
ben (MSchG) direkte oder indirekte Hin-
weise auf die geographische Herkunft 
von Waren oder Dienstleistungen, ein-
schliesslich Hinweisen auf die Beschaf-
fenheit oder auf Eigenschaften, die mit 
der Herkunft zusammenhängen. Verbo-
ten ist gemäss Art. 47 Abs. 3 MSchG der 
unzutreffende oder irreführende Ge-
brauch von Herkunftsangaben. Wer vor-
sätzlich eine unzutreffende Herkunfts-
angabe gebraucht, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 
100’000 Franken bestraft. 

Herkunft bei industriellen Produkten
Bei industriellen Erzeugnissen beruhen 
die Eigenschaften allein oder überwie-
gend auf der Verarbeitung. Hier be-
stimmt sich die Herkunft nach dem Ort, 
an dem die Ware oder ihre wichtigsten 
Bestandteile ihre für den Verkehr we-
sentlichen Eigenschaften erlangt haben. 
Unerheblich ist demgegenüber die Her-
kunft der Ausgangsstoffe oder der Be-
standteile. Für «Schweizer» Schokolade 

ist beispielsweise die Herkunft der Roh-
stoffe (Zucker, Milch, Kakao) unerheblich; 
entscheidend ist, dass die Verarbeitung 
in der Schweiz erfolgt. 

Die beiden Kriterien, Herstellungsort 
und Ort der Herkunft der Ausgangsstoffe 
und Bestandteile, sind grundsätzlich völ-
lig gleichwertig. Damit hat man die 
Wahl, auf den Herstellungsort oder auf 
den Ort der Herkunft der Ausgangsstoffe 
als Herkunftsort der Ware hinzuweisen.

Grundsätze der Schweizerischen 
Lauterkeitskommission (SLK)
Gemäss den anwendbaren Grundsätzen 
der SLK ist die Verwendung des Begriffs 
«Schweizer Ware» dann nicht unlauter, 
wenn die Fabrikate zu 100% in der 
Schweiz hergestellt werden oder soweit 
sie in der Schweiz zu neuen Produkten 
mit mehrheitlich anderen typischen 
Merkmalen und mit einem völlig ver-
schiedenen Gebrauchsnutzen umge-
staltet werden oder soweit die sonstige 
Verarbeitung in der Schweiz wertmäs-
sig mindestens 50% der totalen Produk-
tionskosten (Rohmaterialien, Halbfertig-
fabrikate, Zubehörteile, Löhne, Fabrika-
tionsgemeinkosten) ausmacht. 

Falls diese von der SLK in ihren Grund-
sätzen erarbeiteten Kriterien erfüllt sind, 
ist die Herkunftsangabe «Made in Swit-
zerland» grundsätzlich zulässig. Anders 

Irène Biber
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Neuer Lohnausweis ab 2006 obligatorisch: 
Was ändert sich?
Es ist definitiv: Der Bund und die kantonalen Steuerbehörden 
haben beschlossen, den neuen Lohnausweis ab 2005 freiwillig 
und ab 2006 obligatorisch einzuführen. Dadurch wird eine 
allgemeine, aber einmalige Anpassung der EDV-Programme  
nötig sein. Es ist empfehlenswert, sich frühzeitig mit den  
Änderungen zu befassen, um unliebsame und kostspielige  
«Feuerwehrübungen» zu vermeiden.

Ziel des neuen Lohnausweises
Als Folge der formellen Steuerharmoni-
sierung und des Übergangs der letzten 
Kantone zur einjährigen Veranlagung 
mit Gegenwartsbemessung erfährt der 
neue gesamtschweizerische Lohnaus-
weis erhebliche Vereinfachungen. Die 
Wirtschaft hat vor Jahren eine Verein-
heitlichung der Lohnausweise in der 
Schweiz gefordert. Mit dem neuen Lohn-
ausweis werden die bisherigen Formu-
lare abgelöst. Damit wird die Vorgabe des 
Steuerharmonisierungsgesetzes nach 
möglichst schweizweit einheitlichen For-
mularen in einem für die Wirtschaft 
wichtigen Bereich erfüllt. Der neue Lohn-
ausweis soll zudem ermöglichen, diesen 
mit möglichst geringem Aufwand auszu-
füllen und direkt aus der Lohnbuchhal-
tung heraus auch die Abrechnung der So-
zialversicherungsbeiträge vorzunehmen.

Neue Muster-Spesenreglemente
Gemäss den bisher gültigen Vorschriften 
zum Lohnausweis müssen die effektiven 
Spesen bei leitenden Angestellten und 
beim Aussendienstpersonal im Lohnaus-

weis-Formular betragsmässig angege-
ben werden. Von dieser Bescheinigungs-
pflicht darf der Arbeitgeber nur dann ab-
weichen, wenn für die Unternehmung 
ein genehmigtes Spesenreglement be-
steht. Ein langer Streitpunkt zum neuen 
Lohnausweis konnte diesbezüglich kürz-
lich zwischen den Steuerbehörden und 
den Wirtschaftsverbänden beigelegt 
werden: Die Behandlung von genehmig-
ten Spesenregelungen und –pauschalen 
müssen nun mit dem neuen Lohnaus-
weis nicht neu überprüft werden. Indivi-
duelle firmeninterne und von den Steu-
erbehörden genehmigte Spesenregle-
mente bleiben damit weiterhin möglich 
und gültig. Allerdings hat die Schweizeri-
sche Steuerkonferenz (SSK) kürzlich ein 
leicht modifiziertes Muster-Spesenregle-
ment bzw. Muster-Zusatzreglement für 
leitende Angestellte publiziert. 

Diese Muster-Spesenreglemente wie 
auch den neuen Lohnausweis mit den 
entsprechenden Wegleitungen dazu fin-
det man unter folgender Internet-Adresse: 
www.steuerkonferenz.ch. Im Vergleich 
zur bisherigen und gewohnten Regelung 

fallen dabei insbesondere folgende Än-
derungen auf:
• Die Weiterbildungskosten werden nicht 
mehr erwähnt, um die bisherige kompli-
zierte Abgrenzung von Erstausbildungs- 
und Weiterbildungskosten wenigstens bei 
den Spesen vermeiden zu können; und 
• neu wird auch gezielt nach Natural- 
und Gehaltsnebenleistungen, den sog. 
«Fringe Benefits» gefragt. Für die Berech-
nung des Naturallohnes beispielsweise, 
der sich aus der privaten Nutzung eines 
Geschäftsautos ergibt, wird neu direkt 
auf den effektiven Kaufpreis des Autos 
(exkl. MwSt.) abgestellt, statt wie bisher, 
auf den Katalogpreis inkl. MwSt. 

Für Unternehmen, die solche Leis-
tungen ihren Mitarbeitern in grösserem 
Ausmass ausrichten, werden diese vor-
zunehmenden Änderungen zusätzlich 
zur bereits erwähnten Umstellung bei 
der EDV zu einem administrativen Mehr-
aufwand führen. Arbeitgeber tun des-
halb gut daran, die nötigen Umstellungs-
arbeiten rechtzeitig an die Hand zu neh-
men, um zum Jahreswechsel 2005/2006 
gerüstet zu sein. ■

Christopher Tillman

LL

dagegen im «Pfannen-Trophy»-Fall:

«Made in China» oder «Made in 
Switzerland»?
Gemäss der SLK wurde mit der Verwen-

dung des Logos mit Schweizerkreuz und 
der Bezeichnung «Switzerland» dem 
massgebenden Abnehmer der entschei-
dende Gesamteindruck aufgedrängt, es 
handle sich um ein Schweizer Produkt. 

Die Verwendung des Logos mit dem 
Schweizerkreuz im Zusammenhang mit 
einem Produkt, das in China hergestellt 
wird, wurde daher als unlauteres Verhal-
ten qualifiziert. ■
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Verstärkung des Schutzes gegen die 
Häusliche Gewalt notwendig
Die Rechtskommission des Nationalrates erarbeitet derzeit einen Gesetzesentwurf, wonach die 
Gerichte zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt auch anordnen können, dass die  
gewalttätige Person die gemeinsame Wohnung zu verlassen hat, damit sich das Opfer nicht mehr 
gezwungen sieht, bei allem Leid auch noch aus der Wohnung ausziehen zu müssen. 

Heutiger Schutz ist ungenügend
Kommt es innerhalb der Ehe zur Gewalt-
anwendung, so kann das Opfer vom Ge-
richt die Anordnung von Eheschutzmass-
nahmen verlangen. In Fällen physischer 
Gewaltanwendung dürfen die Ehegatten 
den gemeinsamen Haushalt aufheben 
und das Gericht trifft die im Gesetz vor-
gesehenen Massnahmen, insbesondere 
auch eine Regelung betreffend Benüt-
zung der Wohnung. Inwiefern Anord-
nungen wie Annäherungs-, Kontakt-, 
Strassen- oder Quartierverbote im Rah-
men des Eheschutzverfahrens überhaupt 
verfügt werden können, ist aufgrund der 
gesetzlichen Beschränkungsklausel («...
die vom Gesetz vorgesehenen Massnah-
men») umstritten. Wird einer betroffe-
nen Person der Schutz durch das Ehe-
schutzgericht verweigert, so kann ein 
Schutz vor Gewalt während der Ehe al-
lenfalls noch durch eine separate Klage 
wegen Persönlichkeitsverletzung erzielt 
werden. Die Anwendung der Bestim-
mungen des Persönlichkeitsschutzes auf 
eheliche Verhältnisse ist jedoch ebenfalls 
umstritten.

Noch unvollständiger erweisen sich 
heute die Schutzmöglichkeiten vor häus-
licher Gewalt bei unverheirateten Paa-
ren. Für ein Opfer in einer unverheirate-
ten Paarbeziehung erweist es sich prak-
tisch als unmöglich, seinen Partner oder 
seine Partnerin fristlos aus der Wohnung 
auszuschliessen, es sei denn, das Opfer 
sei selber Alleinmieter oder Alleineigen-

tümer. Ein Schutz vor andauernder Beläs-
tigung könnte zwar auch über Unterlas-
sungsverfügungen in der Form von An-
näherungs-, Kontakt-, Strassen- oder 
Quartierverboten erreicht werden, wel-
che sich aus dem Persönlichkeitsrecht 
ableiten lassen, allerdings erfolgt eine so 
weitgehende Anwendung des Persön-
lichkeitsrechts in der Praxis nicht syste-
matisch und wird überdies äusserst un-
terschiedlich gehandhabt.

Eine Verstärkung des Schutzes vor 
häuslicher Gewalt durch eine einheitli-
che Regelung auf Bundesebene ist somit 
mehr als angezeigt.

Vorentwurf Artikel 28b ZGB
Gemäss den Vorarbeiten der Rechtskom-
mission des Nationalrates soll eine Per-
son, gegenüber welcher ein körperlicher 
Angriff verübt oder die mit einem sol-
chen bedroht wird, und die mit der ver-
letzenden Person im gleichem Haushalt 
lebt oder gelebt hat, das Gericht um alle 
erforderlichen Schutzmassnahmen ersu-
chen können.

Das vom Opfer häuslicher Gewalt 
angerufene Gericht kann dabei insbe-
sondere auch anordnen, dass die verlet-
zende Person die Wohnung und deren 
unmittelbare Umgebung zu verlassen 
hat, und kann ihr auch verbieten, die 
Wohnung und deren Umgebung wieder 
zu betreten. Im Weiteren kann das Ge-
richt der verletzenden Person als vorsorg-
liche Massnahme verbieten, sich dem 

Opfer anzunähern, mit ihm Kontakt auf-
zunehmen, es zu belästigen oder sich an 
bestimmten, von ihm oft besuchten Or-
ten aufzuhalten. Diese Anträge sollen in 
einem raschen und einfachen Verfahren, 
aber auch im Eheschutzverfahren ge-
stellt werden können.

Gemäss der Rechtskommission des 
Nationalrates sollen alle Formen von 
Paarbeziehungen, also auch unverheira-
tete Paare, vom Schutzbereich des neuen 
Artikels erfasst sein. Die neue Bestim-
mung stellt alle im gleichen Haushalt le-
benden Personen unter Schutz: Damit 
fällt insbesondre auch die Gewalt gegen 
betagte Personen beziehungsweise von 
Kindern gegenüber ihren Eltern in den 
Anwendungsbereich des neuen Artikels, 
was sehr zu begrüssen ist. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Vorarbeiten der Rechts-
kommission schon bald umgesetzt wer-
den. ■

Sylvia Nafz
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Der Erwerb von Schweizer Grundstücken durch Ausländer  
ist seit Ende der 90er Jahre einfacher geworden; und diese  
Tendenz hält an. Ein Bericht über den Stand der Dinge.

Stefan Schalch

Hintergrund und Geschichte
Eines der prominentesten Kapitel der 
Schweizer Ausländerpolitik ist die Ge-
setzgebung über den Erwerb von Grund-
stücken durch Personen im Ausland, die 
seit den 60er Jahren jeweils noch zu Eh-
ren des für den Erlass bzw. die Änderung 
zuständigen Justizministers auch als 
«Lex von Moos», «Lex Celio», «Lex Furg-
ler» und «Lex Friedrich» bezeichnet wur-
de und heute auch unter der Bezeich-
nung «Bewilligungsgesetz» bekannt ist. 

Erklärtes Ziel und Zweck des Regel-
werks war seinerzeit der Schutz des 
Schweizer Bodens vor Überfremdung. Als 
Mittel dazu diente dem Gesetzgeber die 
massive Einschränkung des möglichen 
Erwerbes von Grundeigentum in der 
Schweiz durch Personen im Ausland, wo-
bei die Umsetzung dieser Zielsetzung 
umfassend erfolgt ist. Es wurden im Laufe 
der Zeit nicht nur sämtliche denkbaren 
Arten des Erwerbs von Grundeigentum 
durch Personen im Ausland der Bewilli-
gungspflicht unterstellt, sondern es wur-
de auch dafür gesorgt, dass die Bundes-
behörden jederzeit die Tätigkeit der kan-
tonalen Behörden überprüfen können 
(insbesondere auch, ob die von diesen er-
teilten Bewilligungen rechtmässig sind) 
und die Praxis tat ihr Übriges, sodass der 

Erwerb von Grundeigentum in der 
Schweiz durch Personen im Ausland 
praktisch zum Erliegen gekommen ist.

Die Vorzeichen haben sich geändert
Bloss, was anfänglich zum Schutz des 
Schweizer Bodens vor Überfremdung 
noch gewünscht war, drehte sich nach ei-
niger Zeit ins Gegenteil um. Auch zur Un-
terstützung einer darbenden Schweizer 
Wirtschaft waren Investitionen in 
Schweizer Immobilien durch Ausländer 
kaum mehr möglich. Diese unbefriedi-
gende Situation brachte Bewegung in 
die Angelegenheit. Zwar lehnte es das 
Schweizer Volk im Jahre 1995 noch ab, die 
Lex Friedrich gleich vollständig aufzuhe-
ben, doch die Zeit war bereits im Jahr 
1997 reif für erste und entscheidende Er-
leichterungen, nämlich bezüglich der 
Möglichkeit von ausländischen Investiti-
onen in Schweizer Grundstücke für Pro-
duktions- und Dienstleistungsbetriebe: 
Der Erwerb von Grundstücken, die als 
ständige Betriebsstätte dienen, wurde 
per 1. Oktober 1997 bewilligungsfrei – die 
«Lex Koller» war geboren.

Mit den per 1. Juni 2002 für die 
Schweiz in Kraft getretenen bilateralen 
Verträgen mit der EU folgte dann der 
nächste Streich: Für alle Staatsbürger ei-

nes EU-Mitgliedstaates, die ihren recht-
mässigen Wohnsitz in der Schweiz ha-
ben, wurden weitgehende Erleichterun-
gen beim Erwerb von Grundstücken in 
der Schweiz eingeführt.

Die weitere Entwicklung ist absehbar
Bereits im laufenden Jahr 2005 werden 
die nächsten geringfügigen Erleichte-
rungen erfolgen: Im Rahmen der ange-
strebten kontrollierten Öffnung des 
Marktes für Wohnimmobilien wird neu 
der Erwerb von Anteilen an börsenkotier-
ten Immobiliengesellschaften bewilli-
gungsfrei werden. 

Neuerdings – es mutet fast schon 
unglaublich an – steht sogar eine Aufhe-
bung (sic!) der gesamten Gesetzgebung 
zur Diskussion, nachdem der Bundesrat 
eine im Dezember 2002 eingereichte 
Motion der FDP entgegen genommen 
hat. Er sieht vor, die weiterhin als erfor-
derlich betrachtete Lenkung des Baus 
von Zweit- und Ferienwohnungen allein 
noch über das Raumplanungsrecht vor-
zunehmen und die Aufhebung der «Lex 
Koller» insofern mit flankierenden Mass-
nahmen zu versehen. Die Entwicklung ist 
damit noch nicht zu Ende, das Ende der 
«Lex Koller» aber absehbar; wir werden Sie 
weiterhin auf dem Laufenden halten. ■

Lex Koller: Quo vadis?
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Lohnfortzahlung bei Freistellung 
des Arbeitnehmers

Umfang des Arbeitslohnes
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich den 
gesamten Lohn während der Freistel-
lungsdauer auszurichten. Lohnbestand-
teile wie z.B. Anteile am Geschäftsergeb-
nis, Provisionen oder zugesicherte Grati-
fikationen müssen daher weiter bezahlt 
werden. Auch Pauschalspesen, denen kei-
ne effektiven Auslagen gegenüberstehen, 
gehören dazu.

Wie aber ist mit einem Geschäfts-
fahrzeug zu verfahren, welches dem Mit-
arbeiter überlassen wurde? Hier ist ent-
scheidend, ob der Mitarbeiter das Fahr-
zeug auch für den privaten Gebrauch 
verwenden durfte. Trifft dies zu, so 
kommt dem Fahrzeug Naturallohn-
charakter zu. Der Wagen ist daher erst 
bei Ablauf der Freistellungszeit zurück zu 
geben. Gleiches gilt auch für ein Mobil-
telefon, das der Mitarbeiter auch für  
private Gespräche benutzen durfte.

Lohnkürzungen während der Freistellung
Will der Arbeitgeber erreichen, dass mit 
Beginn der Freistellung auch das Ge-
schäftsfahrzeug oder das Mobiltelefon 
abzugeben sind, muss er einen entspre-
chenden Vorbehalt im Arbeitsvertrag an-
bringen. Solche «Lohnkürzungen» im Frei-
stellungsfall sind zulässig, sofern dem 
Mitarbeiter während der Kündigungsfrist 
ein angemessener Grundlohn verbleibt. 

Zulässige Abzüge
Der Arbeitgeber muss die Betriebs- und 
Unterhaltskosten eines Geschäftsfahr-
zeuges bzw. die Gesprächskosten eines 
Mobiltelefons nur dann übernehmen, 
wenn Fahrzeug und Telefon im Zusam-
menhang mit der Arbeitsverrichtung be-
nutzt werden. Im Freistellungsfall, wo ja 
keine Arbeit mehr geleistet wird, hat da-
her der Mitarbeiter die entsprechenden 
Auslagen zu tragen. Er wird eine allfällige 
Benzinkarte mit Beginn der Freistellung 
zurück geben müssen. Falls aber der Ar-
beitgeber bislang auch private Betriebs- 
und Unterhaltskosten übernommen hat, 
bietet sich ein idealer Nährboden für 
Streitigkeiten. Deswegen empfiehlt es 
sich, eine klare Regelung für den Freistel-
lungsfall bereits im Arbeitsvertrag vorzu-
sehen.

Anrechnung von Ersatzeinkommen
Dem Mitarbeiter ist es (unter Vorbehalt 
des Konkurrenzverbotes) an sich unbe-
nommen, während der Freistellungszeit 
eine neue Stelle anzutreten. Dies hat er 
aber dem Arbeitgeber mitzuteilen. Zu-
dem muss sich der Mitarbeiter den da-
durch erzielten Verdienst auf seinen 
Lohnanspruch anrechnen lassen. Auch 
hier empfiehlt es sich, die Anrechnungs-
pflicht im Freistellungsfall ausdrücklich 
im Arbeitsvertrag vorzusehen. ■

L

Bei Kaderleuten, aber auch bei Aussendienstmitarbeitern ist  
es üblich, dass sie nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
freigestellt werden. Der Lohn bleibt aber trotz Entbindung 
von der Arbeitspflicht bis zum Ende der Kündigungsfrist  
geschuldet. Unklar kann jedoch sein, was alles zum Lohn des 
Mitarbeiters während der Freistellungsdauer gehört.

Markus Nyffenegger
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In eigener Sache
Wir freuen uns, Ihnen anzuzeigen, dass 
wir unser Team per 1. März 2005 mit 
Herrn Rechtsanwalt Andreas Bach weiter 
verstärken können. 

Andreas Bach studierte an der juris-
tischen Fakultät der Universität Zürich 
und beendete sein Studium im Jahre 
2001. Während des Studiums war er in 
verschiedenen Abteilungen der Schweize-
rischen Rückversicherungs-Gesellschaft 
tätig, so auch im Legal & Taxation  
Department. Im Jahre 2001 absolvierte er 

Humor
Ein Mann geht ins Spielwarengeschäft 
und möchte seiner Tochter eine Barbie-
Puppe kaufen. 

Sagt die Verkäuferin: «Da haben wir 
verschiedene Modelle zur Auswahl. Wir 
haben ‹Barbie in der Schule› für Fr. 27.95, 
‹Barbie beim Campieren› für Fr. 27.95, 
‹Barbie goes Party› für Fr. 27.95, ‹Barbie 
heiratet› für Fr. 27.95, ‹Barbie beim Shop-
ping› für Fr. 27.95, ‹Barbie am Strand› für 
Fr. 27.95 und ‹Barbie ist geschieden› für  
Fr 527.95.»

Fragt der Mann: «Wie bitte, was war 
das letzte Modell?»

Die Verkäuferin: «‹Barbie ist geschie-
den› für Fr 527.95.»

Der Mann: «Hmm, warum kostet 
denn das ‹Barbie ist geschieden›-Modell 
satte 500 Franken mehr als die andern?»

Die Verkäuferin: «Na ja, sehen Sie, bei 
‹Barbie ist geschieden› gibt’s eben eine 
Menge Zubehör: Ken’s Haus, Ken’s Auto, 
Ken’s Motorrad und Ken’s Stereoanlage.»

ein Praktikum bei einer grösseren An-
waltskanzlei in Chicago, U.S.A. Nach einer 
mehrjährigen Tätigkeit an einem Zürcher 
Bezirksgericht erlangte er im November 
2004 das Rechtsanwaltspatent.

Andreas Bach




